
STEUERLICHE SPENDENABZUGS- 

FÄHIGKEIT BEI FEUERWEHREN



Spendenabzug



 
Seit 2009 eingeschränkter Begünstigtenkreis:



 
Erweiterung dieses Kreises ab 2012 



 
auch Feuerwehren nunmehr begünstigt



 
Somit steuerlich abzugsfähig Spenden, die ab dem 
1. Jänner 2012 an Feuerwehren gegeben werden.



Begünstigter Empfänger



 

Freiwillige Feuerwehren



 

Landesfeuerwehrverbände 
(Bezirke,  Abschnitte uÄ. ist Teil davon)



 

Nicht


 

Betriebsfeuerwehren


 

Berufsfeuerwehren


 

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband


 

Kameradschaftsvereine


 

Feuerwehrförderungsvereine

Feuerwehren brauchen keine Bestätigung eines 
Wirtschaftsprüfers



Gemeindebetriebe



 
Spende nicht begünstigt



 
wenn Betrieb mit der Gemeinde „wirtschaftlich 
verbunden“

 
ist



 
Gemeindeeigener Betrieb



 
GmbH mit Gemeinde als qualifizierten Gesellschafter 
(z.B

 
Wienstrom, Wiengas)



 
Gilt auch für Betriebe von Gemeindeverbänden, bei 
der Gemeinde beteiligt ist



Was muss Feuerwehr tun



 
Verwendung für


 
Feuer-

 
und Gefahrenpolizei



 
Katastrophenschutz



 
= normaler Dienstbetrieb/Ausrüstung und Geräte



 
Nicht z.B. für


 
Kameradschaftsverein



 
Anlagen die ausschließlich Festbetrieb dienen 
(Schank, Tanzboden)



Was muss Feuerwehr tun



 
Ausstellen eines Spendenbelegs



 
Aufbewahrung einer Durchschrift des 
Spendenbelegs (für 7 Jahre steuerlich)



 
Ordnungsgemäße Verbuchung und Aufbewahrung 
des Belegs nach allgemeiner Vorschrift der 
Feuerwehr



Spendenbeleg



 
Muss bestimmte Angaben zwingend enthalten


 
Spendenbetrag



 
Bezeichnung des Spendenempfängers



 
Name des Spenders



 
Anschrift des Spenders



 
Datum der Zuwendung



 
Unterschrift des Spendensammlers (Kdt

 
nicht 

erforderlich)



Spendenbeleg ÖBFV



Kontrolle der Feuerwehr



 

Feuerwehren unterliegen der Kontrolle durch interne 
Rechnungsprüfer und  Kontrollorgane lt

 
Landesgesetz 

(z.B. Kontrollamt, Landesrechnungshof)


 

Finanzamt darf Belegaufbewahrung prüfen.


 

Finanzamt darf auch richtige Verwendung prüfen


 
Aufnahme ins Rechenwerk der Feuerwehr und Bestätigung 
des Rechnungsprüfers sollte genügen



 
unsachgemäße Verwendung wäre  schwerer Vorwurf, bei 
dem Dienstaufsicht einzuschalten wäre
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